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Regelungen/Vereinbarungen  
 

1) Wer das Schulgelände während der stufenüblichen Unterrichtszeit verlässt, 
ist über den RGUV nicht versichert, außer auf dem unmittelbaren Hin- und 
Rückweg zur Waldschule. 

  
D. h. kein Versicherungsschutz auf dem Weg zum Park platz, zum Kiosk ,  
zum Pizza-Wagen, zum Rauchen etc. ! 
 
 

2) Wer das Schulgelände verlässt, um im Kiosk einzukaufen, kann das 
Schulgebäude nicht mehr über den Haupteingang betreten. Bis zu den 
Herbstferien wollen wir dieses Verfahren in einer Testphase prüfen. 

 
 
 

3) Ab 8. Oktober 2007 gilt im Schulgebäude und auf dem  gesamten 
Schulgelände ein absolutes Rauchverbot.  

Der Termin wurde - mit Beschluss der SchulK vom 05.09.07 - auf den 1. 
Schultag nach den Herbstferien festgelegt. 

Alle unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Schulveranstaltungen 
unterliegen dieser Verordnung. Sie gilt auch bei "außerhäusigen" 
Schulveranstaltungen. 

Dieses ist im Gesetz zum „Nichtraucherschutz“ im August 2007 so 
beschlossen worden und wird bei uns zum o.g. Termin umgesetzt. 

Weder Schulleitung noch Schulkonferenz können 
Ausnahmeregelungen beschließen!  

D. h.  es gibt keine „Grauzonen“ mehr!  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
M. Niehoff 
(Schulleiter) 
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Eschweiler, den 11. September 
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